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Haushaltssatzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg für 

das Haushaltsjahr 2025;  

Hinweis auf die Bekanntmachung im Mittelfränkischen Amtsblatt  

 

 

Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg für das 

Haushaltsjahr 2025 wurde im Mittelfränkischen Amtsblatt Nr. 12 am 16. Dezember 2024, S. 

190 amtlich bekannt gemacht.  

Sie liegt samt ihren Anlagen in der Zeit ab dem Tag nach der amtlichen Bekanntmachung 

bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung bei der 

Geschäftsstelle des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg bei der Stadt 

Nürnberg, Direktorium Bürgerservice, Digitales und Recht, Plobenhofstraße 1-9, 90403 

Nürnberg während der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich zur Einsicht auf.  

 

Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN)  

 

 

Ansbach, den 3. Januar 2025  

Landratsamt Ansbach  

 

 

Dr. Jürgen Ludwig  

Landrat 

 

 

 

 

Satzung zur Änderung der Satzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund 
Großraum Nürnberg - ZVGN -;  
Hinweis auf die Bekanntmachung im Mittelfränkischen Amtsblatt  
 
 
Die von der 102. Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund 
Großraum Nürnberg am 28. November 2024 beschlossene Satzung zur Änderung der 
Satzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg - ZVGN - vom 28. 
November 2024 wurde im Mittelfränkischen Amtsblatt Nr. 12 am 16. Dezember 2024, S. 
178 amtlich bekannt gemacht.  
Sie tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.  
 
Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN)  
 
 
Ansbach, den 3. Januar 2025  
Landratsamt Ansbach  
 
 
Dr. Jürgen Ludwig  
Landrat 
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Amtliche Bekanntgabe und öffentliche Auslage des Jahresabschlusses 2023 

der Fernwasserversorgung Franken 

 

 

Die Regierung von Mittelfranken wird die amtliche Bekanntgabe zum Jahresabschluss 2023 

im Mittelfränkischen Amtsblatt Nr. 3 vom 17. März 2025 veröffentlichen. Auf diese 

Bekanntmachung wird hingewiesen. 

 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen in der Zeit vom 18. März bis 26. März 2025 

in der Geschäftsstelle der Fernwasserversorgung Franken in Uffenheim, Fernwasserstraße 

2, Zimmer E 13, während der üblichen Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme aus. 

 

 

Uffenheim, 10. Januar 2025 

 

Jan Kunau 

Geschäfts- und Werkleiter 

 

 

 

Amtliche Bekanntgabe und öffentliche Auslage der Haushaltssatzung 

für das Wirtschaftsjahr 2025 der Fernwasserversorgung Franken 

 

 

Die Regierung von Mittelfranken wird die Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2025 im 

Mittelfränkischen Amtsblatt Nr. 3 vom 17. März 2025 amtlich bekanntmachen. Auf diese 

Bekanntmachung wird hingewiesen. 

 

Die Haushaltssatzung mit dem Wirtschaftsplan 2025 liegt in der Zeit vom 17. März 2025 bis 

zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle der 

Fernwasserversorgung Franken in Uffenheim, Fernwasserstraße 2, Zimmer E 15, während 

der üblichen Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme aus. 

 

 

Uffenheim, 10. Januar 2025 

 

Jan Kunau 

Geschäfts- und Werkleiter 

 

 

 


